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Kurzfassung 

Die Jahresendprognose der Gerichtsverwaltung per Ende September 2012 lässt erwarten, dass 
die Gerichte im laufenden Jahr ihr Globalbudget voraussichtlich um rund Fr. 500‘000.- über-
schreiten werden, nachdem noch der Semesterbericht lediglich eine Überschreitung von 
Fr. 250‘000.- antizipierte. Die Mehrkosten sind im ersten Halbjahr 2012 aufgetreten und zwar 
zur Hauptsache in der Folge von Freisprüchen in einem Fall, der sehr hohe Untersuchungskosten 
verursacht hatte. Diese mussten infolge des Freispruchs von der Staatskasse übernommen und 
deshalb erfolgswirksam abgeschrieben werden. Der bisherige Verlauf der Kosten- und Ertrags-
buchungen lässt nicht mehr erwarten, dass diese Mehrkosten im letzten Quartal kompensiert 
werden können. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über einen Nachtragskredit im Glo-
balbudget der Gerichte 2012 

1. Ausgangslage 

Im ersten Quartal kam es infolge Freisprüchen in zwei grossen Fällen zur Abschreibung von Un-
tersuchungskosten von rund Fr. 600‘000.-. Diese Kosten (Auslagen der Untersuchungsbehörden 
und der urteilenden Gerichte) wurden infolge der Freisprüche dem Staat auferlegt, mit der Fol-
ge, dass sie abgeschrieben werden mussten und nun die Erfolgsrechnung 2012 belasten.  

Solche Kosten werden über die Dauer der Voruntersuchung und der gerichtlichen Beurteilung 
auf Fallkonten in der Bilanz gesammelt. Bei einer Auferlegung an die Beschuldigten (im Falle 
einer Verurteilung) bleiben sie als Forderung in der Bilanz stehen. Bei einer Abschreibung zulas-
ten Staat, wie im vorliegenden Fall, belasten sie hingegen die Erfolgsrechnung des Jahres, in 
dem das freisprechende Urteil gefällt wird. Eine Budgetierung solcher ausserordentlich hoher 
Abschreibungen ist nicht möglich, da sie auf eine Prognose und somit Vorwegnahme der rich-
terlichen Beurteilung herausliefe. Eine solche ist weder möglich noch zulässig. 

Nachdem noch die Jahresprognosen per Ende des ersten und des zweiten Quartals 2012 (Semes-
terbericht) erwarten liessen, da diese Mehrkosten kompensiert werden könnten, lässt nun die 
Prognose des dritten Quartals erwarten, dass die erwähnten Mehrkosten im Umfang von Fr. 
500‘000.- nicht kompensiert werden können. Günstiger als prognostiziert dürften sich die Lohn-
kosten und die Abschreibungen in Zivilsachen entwickeln, schlechter die Abschreibungen in 
Strafsachen und die gerichtlichen Erträge. Im Resultat ist deshalb mit einer Überschreitung des 
Globalbudgetsaldos im Umfang des beantragten Nachtragskredit von Fr. 500‘000.- zu rechnen. 

2. Rechtliches 

Gemäss § 59 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
(WoV-G, BGS 115.1) ist ein Nachtragskredit zu beantragen, wenn ein Saldo von Aufwand und 
Ertrag der Erfolgsrechnung einen höheren Aufwand- oder einen tieferen Ertragsüberschuss er-
zielen wird, als im Voranschlag beschlossen wurde. 

2.1 Zuständigkeit 

Zuständig zur Antragstellung ist die Gerichtsverwaltungkommission. Sie ist gemäss § 60quater 
Abs. 1 lit. c des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO, BGS 125.12) zuständig für die Ver-
abschiedung des Voranschlages und der Jahresrechnung. Dazu gehört notwendigerweise das 
Recht, dem Kantonsrat Nachkredite zu beantragen. 

2.2 Ausnahme vom Referendum 

Kantonsratsbeschlüsse nach Art. 74 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV, BGS 111.1) sind 
vom Referendum ausgenommen (Art. 37 Abs. 1 lit. c KV). 
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3. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen der Gerichtsverwaltungskommission 

      
Marcel Kamber 
Obergerichtspräsident 

 

Roman Staub 
Gerichtsverwalter 
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4. Beschlussesentwurf 

Nachtragskredit 2012 im Globalbudget der Gerichte 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. b der Verfassung des Kantons Solo-
thurn (BGS 111.1) sowie § 59 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwal-
tungsführung (BGS 115.1), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf der Gerichtsverwal-
tungskommission vom 24. Oktober 2012 (GVK-Beschluss Nr. 12-067), beschliesst: 

1. Im Globalbudget der Gerichte 2012 wird ein Nachtragskredit von Fr. 500‘000.- bewilligt. 

2. Die Gerichtsverwaltungskommission wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

Verteiler KRB 

Amt für Finanzen (3; BU, AB, SB) 
Staatskanzlei 
Gerichtsverwaltung 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 


